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Artikel 36:Transparenz der Arbeit der Organe der Union

(1) Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilge-
sellschaft sicherzustellen, handeln die Organe der Union unter weitestgehender Beachtung des
Grundsatzes der Offenheit.

(2) Das Europäische Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er über
Gesetzgebungsvorschläge berät.

(3)               Jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische
Person mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten - gleich, in
welcher Form sie erzeugt werden - des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission
sowie der von diesen Organen geschaffenen Agenturen und Einrichtungen.

(4) Die allgemeinen Grundsätze, die Bedingungen und die aufgrund öffentlicher oder pri-
vater Interessen geltenden Einschränkungen für die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Doku-
menten werden vom Europäischen Parlament und vom Rat nach dem Gesetzgebungsverfahren fest-
gelegt.

(5) Die unter Absatz 2 fallenden Organe, Agenturen oder Einrichtungen legen jeweils in
ihrer Geschäftsordnung Einzelheiten festSonderbestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu ihren
Dokumenten fest.

Explanation:

Absatz 1: Streichung des Wortes "weitestgehender", da Einzelheiten nach Absatz V festgelegt

werden.



Absatz 3 ist der Sache nach identisch mit Artikel 42 der Grundrechtecharta und kann daher

entfallen.

Aufgrund Absatz 2 sollte Absatz 5 präzisiert werden. Der neue Grundsatz der Öffentlichkeit

für die Gesetzgebungsarbeit des Rats ist von hoher Bedeutung. Analog zu nationalen

Regelungen zur Öffentlichkeit parlamentarischer Sitzungen sollte die Möglichkeit erhalten

bleiben, in der Geschäftsordnung der einzelnen Organe Sonderregelungen für den Einzelfall

vorzusehen.


